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Verfassungsrechtliche Aspekte im 
Zusammenhang mit der Einführung 
eines Umweltgrundrechtes in das 
Grundgesetz 

Die Notwendigkeit zur Einfühnmg eines Umwehgrundruhtes wird kontro
vers diskltlierl. Die Gegner halten eine menschenwürdige Umwelt rechtlich 
nicht für durchselzb~r. Die Re[iinvorrcr, zu denen der Autor gehört, meinen, 
d4ß ein Umweltgrundrechl in das bestehende System der durch dl.1$ Grund
gesetz verbürgten Schufzgiiter zu integrieren ist. Dies würde zu einer spür
baren Stiirkung des rechtlichen Umweltschutzes führen. Die Red. 

!. Ausgangslage 

Umweltschutz wird heute zweifelsfrei als erstrangiges staatliches und gesellschaft
liches Anliegen mit Verfassungsrang begriffen. Materiell-rcchclich dokumentjert dies 
in besonderer Weise die Verankerung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen 
durch den im Grundgesetz' (GG) als Staatsziel formulicnen An. 20a. "Der Staat« - so 

heißI es dOf\- »schürzt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen durch 
Legisbtive. Exekurive und Judibtive die nalürlichcn Lebensgrundlagc:n im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ordnung." Dem Staat ist damit - ähnlich wie bcreics in 
An. J 50 Abs. I der Weimarer Reichsverfassung' - eine ausdrückliche Verpflichrung 
zum Schutz der Umwelt auferlegt, freilich ohne daß der Bürger daraus eigene sub
jektive Rechte gcgen oder auf hoheitliches Handeln herzuleiten vermag.' 

1. Fehlen eines Umweltgrundrechtes im GG 

Derartige subjckrive Rechte auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen kön
nen sich auf der Ebene des GG alltin aus den GrunJrechren ergeben. Nur sie 

gewahrleisten dem Einzelnen als Mcnsch und/oder als Bürger gegenüber dem Staat 
cinforderb~re Fundamcntalrcclltc.< Doch sucht man nach einem expressis verbis in 

der Bundesverfassung verankerten, den Schutz der narurlichcn Lebensgrundlagen 
oder den Schutz einer menschenwürdigen Umwclr statuierenden sog. »Umwclt-

, Vom ». S. '949 (ßGBI. [ S. r), z"lelzl geanden durch GeStll. zu,' Änderung cl« Grundgescl>'cs ,om 
26.J 1995 (BGBI.I 5.6,0). 

, V<rlassunl; des D"uBchen Reiche' vom ,I. g. '9'9 (RGBt.. S. f JSj) - Text von An. J So Ab,.! WRV, 
,,0,0 Dcnkm:ilrr der KUßSt. der Geschicht< und der N.tur ,owie di, L.ndschaft g.enießen den SchUl> und 
die Pflege des St:l.llCS •• 

J MJI,",w,.k. In : Gc,"Uscb •• fl fü, Umwclm'cbl (Hrsg.), Dokumcnt.1noo ,-ur '9. wissens.h,ftl. Facntagung in 
Bnlin. '995,540 (Hf.. 79): vgl. auch BVcrwG. Beseh!. vom '3.4. 1991> NJW '99S. ~64S ('049). 

4 Hesse. Grundlug~ dt·s VtrfassungsrechlS. ,0. Aufl .. ' 99S. Rdn .• 3J. 
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grundrechT« ebenso vergeblich wie nach einem sich möglicherweise aus einer Zu
sammenschau der Inhalte de~ bestehenden Grundreclllekaraloges der Verfassung 
hedeirbaren, spezifisch ökologisch geprägren Grundrecht. J edenf:.tlls räumen die 
durch das GG gewährleisteten Grundrechte nach mirderweile nahezu einhelliger 
Auffassung keine für den Umweltschutz bedeutsame Grundrechtspositjon ein, deren 
subjektiv-rechtlicher Schurz über die in den Art. [ff. GG genannten Rechesgüter 
(Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum) hinausginge.! Insbesondere der im 
Schrifttum' unternommene Versuch, aus Art. 2 Abs.2. S. I GG (Recht auf Leben, 
körperliche Unversehrtheil) i.V.m, Art. [ Abs. [ GG (Recht auf ein menschenwür

diges Leben) ein allgemeines Grundrecht auf eine menschenwürdige Umwelt her
zuleiten, stieß zu Recht auf breite Ablehnung.? Für ein Grundrecht diesen Zuschnitts 
geben weder der Wortlaut noch die Entstehungsgeschichte der zu diesem Zweck 

bemühten Verfassungsvorschriften Anhaltspunkte. 8 Das gilt ersr recht für die An
nahme eines sozialen Grundrechres auf Umweltschutz, welches vom Staat LeisLUn
gen vor allem in form faktischer oder rechtlicher Zuwendungen verlangt. 9 Dieser 
Befund findet für die Verfassungsebene der Länder seine Entsprechung: Zwar ent

halten einige Landesverfassungen durchaus als Umwelrgrundrechre zu qualifizie
rende Vorschriften. '4 Doch gehen diese keinesfalls über den herkömmlichen Indivi
dualschutz von Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum vor Beeinträchtigungen 
hinaus, "die aus Veränderungen der n.uÜrlichen Lebensgrundlagen entstehen,,". 
Gleiches hat umso mehr noch für die sonstigen Grundrechtsbestimmungen in den 
Landesverfassungen ohne besonderen ökologischen ZllSchnitr zu gelten. Somit müs

sen dc constiturione lau alle sich nicht unmittelbar lebens-, gesundheits- oder 
eigentumsgefährdend auswirkenden Schädigungen der Umwelt von jedermann hin
genommen werden. 

2. Stärkung der Umweltschutzbelange 

Demgegenüber garantiene ein grundgesetzlich positiviertes Umweltgrundrecht sei

nem Inhaber - unter allerdings noch zu konkrerisierenden Voraussetzungen - ein 
subjektives Recht auf den Schut~ der f\.ir ihn wesentlichen ökologischen Verhältnisse 

durch die sraatliche Gewalt. Damit wäre unter Berufung auf das Umwelrgrundrecht 
für den Einzelnen staatliche Tätigkeit wie Untätigkeit auch jenseits der unmittelbaren 
Eigenberfoffenheit von Leben, Gesundheit und Eigentum angreifbar. Das hätte nichT 
nur gravierende Auswirkungen im Falle verfassungsrechtlicher Streitigkeiten vor 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG), sondern wegen der mit dem Umwelt
grundrecht begründeren persönlichen Klagebefugnis auch für den Verwaltungsgc
richtsprozeß." Die insoweit das Prozeßrecht beherrschende, der Vermeidung von 
Popularklagen und dadurch einem dem Einzelnen garantienen effektiven gerichtli-

S BV",wG, Un. vom '9.7· '977. E H. LI 1 ("9). - Ausführl ich zu dtC,~m Themenkreis etwa flenJ", UPR 
198 •. '4' ('4,1f). 

6 Li<d,'~, Dbv '976. ,89 H.; R"pp,jZ '97',4°1 (40'); S.ning. B.yVBI. '976. 7' (76): \'1/. Weber. DVBJ. 197', 
&e6 11. 

7 Stau ,'ider R. Schmidr, Einführung in das Umwd'N:chl. !. Aufi .. '999, §. Rdn. J 11. 
S In Jicscm Sinn~ ,ueh SlOha, f-bndbuch cl., Winsch"ltsvcrw.,I",ngs- und LJmwehrcchll;, '989, S. 4~9' 
9 K~rp,'n. In, Thiemr (Hrsg.), Umwdtschutz im Rec),t, 1985, S. 9 (J 7)· 

10 Vgl. Art. '4' Ab • . ) 5., lhyVcrf, 3.9 Ab'. l BbgVerf, H Abs., MVVcrl. 
11 So An. J9 Abs. ! ßbgVerC. - die wl) hl z.Z . "m weitesten gehende U mWc!lgru ndre.dusbt.slim,nung in cillcr 

Landesverfassung. Die Art . 141 Ab,. 3 S. I SayVcrl 'md 12 Ab,., MWeri gewährlei sten bloß ein Redl( 
aul Erholung in der freic.ll N>tur bzw. allf fre ien Zugang zur l .ndsch>ft. 

I' Vgl. hierzu auch Brönneke, ZUR 1993. 1 5J (I \4 f.). 

2J 
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ehen Rechtsschutz dienende "Schutznormtheorie« läßt nämlich grundsätzlich nur 
Klagen bei Betroffenheit eigener Rechtsposilionen LU .1l Dememsprechend verlangt 
:l.uch die von § 42 Abs. l VwGO als Zulässigkcitsvoraussetzung für eine Klage 
geforderte Klagebefugnis l.umindest die Gcltcndmachung einer möglicherweise 
dem Klagcr selbst zustehenden Rechrsposition. Ein nach Maßgabe des An. '42 

GG auf Landesverfassungsebene statuierbarc$ Umweltgrundrecht stellte zu einem 
bundesverfassungsrechdich verankereen indes keine gleichwertige Alternative dar. Es 
erreichte nicht einmal annähernd die Wirkkraft eines im GG verankerren Umwe!t
grundrechtes. Abgesehen von der territorialen Beschränktheit gewährleistete ein 
solches Grundrecht wegen An. 3t GG keinen Schutz gegenüber nach Bundesrech! 
zu vollziehenden hoheitlichen Maßnahmen. q Zwar wäre die durch das Umwelr
grundrecht bewirkte Ausweitung der Eigenbetroffenheit bundesrechdich auch auf 
einfachgesetzlichem Wege möglich. Doch bliebe damit gegenüber der Grundrechts
lösung im GG der erhebliche Nachteil verbunden, daß dieses Recht U.U. mit ein

fachen parlamemarischen Mehrheiten wieder beseitigt werden könnte. 
Des weiteren stunde zu erwarten, daß die Verankerung eines Umwellgrundreehrcs im 
GG in der Bevölkerung ein verstärkIes Bewußtsein für die jn ihrer Umgebung 
liegenden Umwelrrcssourcen erzeugte. In gewisser Weise würde dadurch die bislang 
eher anonyme, nicht sehen überforderte slaarliche Umweltschutzüberwachung von 
einer solchen flankiert, die diejenigen betrieben, die es anginge.'5 
Auch könnte ein Umweltgrundrecht eine ~Kernbestandsgar~nrie« für das geitende 
Umwclrrccht '6 implizieren. Damit wäre namentlich den rechtserzenden Gewalten 
die Unrerschreirung bestimmter reehrlicher Mindcstsrandards zum Schutz der nariir
lichen lebensgrundlagen unstatthaft. Elementare Regelungsbereiche unterlägen ei
nerseirs einem legislativen Verschlechterungsverbot. andererseits würden im Falle 
gravierender Regelungsdefizite Nachbesserungcn einforderbH. Diese kÖnnten zwar 
nicht sowei\ gehen, vom Gesetzgeber den Erlaß einer den eigenen Vorstellungen 
entsprechenden konkreten Maßnahme zu verlangen. Die Auswahl des Mittels muß 
allein der Legislative uberlassen bleiben . Doch häne die Gesetzgebung dafür zu 
sorgen, daß das grundrechdich gefordene Umweltschutzniveau durch ihre Recht
setzungsarbeit erreicht wird, 
Schließlich zöge ein solches Grundrecht eine beschleunigte und vertiefte PrioriÜlen
verschiebung zugunsten des U mwelrschul2'.es nach sich. '} Das wiederum zwänge 

insbesondere den Gesetzgeber. die Umwelrschutzgeserzgebung im Lichte des neuen 
Grundrechtes zu beurteilen und (noch) stärker an den Bedürfnissen des Umwelt
schutzes auszurichlen. 

'J Zur Rolle der Schulznorm,hcoro. im Um",~hrcclll vgl. K/~''Pf~r, Umwcltr"hl, ,. AufL, J?9S, § S 
RJII. '7fr. 

'4 Durch An. 14' GG werden Grundrcchtsbt'slimmungen dor Linder niehl w hohernngi gcm Rechl. das 
über sonstigem Bundesrecht Sland •• sondern ble;ben L~ndc"t·c ht m;' N."I. ... nll gegenüber BundeM'cI" 
(M4"/IZ. in: M"un~/Dllrig/Hcrzog. Grundgesetz. KommenIar. An. '4' Rdn.!; v. Miinch . in: ders./Kllnig. 
GrundgeseL~, )' Aull.. '996 , An . '4' Rdn.l_l_ 

'I Dieses Grundrecht stündc zudtm in einer logi<chcll Beziehung zur p"'"lIeien Einfuhrung einer enLSpre
chenden Grundpflich .. - Zur Disku..,ion um dic vcrf .... ungsrcch!lichc Verankerung einer Umweltgrund
pflicht vgl. Führ. NuR '998.6 rl. 

16 So Bock. Umweltschutz im Sp,egel \'on Vcrfassuogsrechl und Verla<sungspoii,ik. '99C'. S. "J! . 
'7 Duu Juch Steiger, Mensch und Umwd., ',97 1. S. 66. 7J If. und M,1II5, JA ' 979. ,S71f. 
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J. Überwiegend ablehnende Haltung zur Einführung eines Umweltgrund
rechtes 

Im Zuge der zunehmenden allgemeinen Sensibilisierung für die Notwendigkeit 
verstärkter Umweltschurzanstrengungen ist die Einführung eines speziellen Um
weltgrundrechres zum Schulzeiner menschenwürdigen Umwel! bzw. der natürlichen 
Lebensgrundl<!gen des Menschen in das GG seit den frühen siebziger Jahren von 
Politik und Reehtswissenschafr kontrovers crönert\!. namentlich von letzterer aber 

überwiegend mit folgenden Argumenten abgelehnr worden:'~ 
~Menschenwürdige Umwelt..- wie »nöltürliebe Lebensgrundlagen« ließen sich als 

$chulzgut nicht hinlänglich individualisieren, um verf:mungsunmiuelbar Zielkon
f1ikle mit anderen (gleichrangigen) Schutzgütem bestehen zu können. Dies gelee 

gerade für die Schutzgiirer Luft und Wasser, Landschaft und ArrenvielhJr. Ferner 
fehle einem darauf be7.,Ogenen Grundrechr der Char<!kLer eines gegen den Sra<!r 
gerichteten Abwehrrechrs, wodurch das Verständnis der gegenwärtigen Grundrechte 
rcLl.Iivien würde. Der einem Umweltgrundrecht im wesenrliehen :lI1haftendc Zu

schnitt eines auf staadiche Leistung gerichreren sozitllen Teilhaberechles führe über
dies z.u der nicht justiti:l.bel beanrworrbaren Frage, worin die vom Staat konkret 
geschuldete Leistung bestehen solle. Kurzum - man sieht durch die Einführung eines 
Umwelrgrundrechts eine .. Verunsicherung des Verfassungsrechts" voraus'o, die eine 

Glaubwurdigkeitskrise für das GG hcr<!ufbeschwören könne. Als Folge dieser primär 
verfassungssystemarischen Bedenken sei überdies eine die Verwaltungsgerichrsbr
keit überl"ordernde ProzeßI<!wine zu befürchren. 

Nicht zuletzt angesichts dieser stets von Neuem angeführten, bislang nur unzurei
chend auf ihre Stichhaltigkeit überprüften Ablehnungsgründe wird die weitere Dis
kussion um die Einführung eines Umweltgrundrechtes in das GG als erledigt ange
sehen. Diese - wie zu zeigen sein wird - etwas voreilige Sichtweise versperrt den Blick 
auf die mit einem derartigen Grundrecht verbundenen Chancen für den Schutz der 
nalürlichen Lebensgrundlagen. 

Il. Verfassungssystemarischer Rahmen für die Einführung eines UmweÜ
grundrechts in das Grundgesetz 

Ungeachrer des zusärzlichen Nutzens, der von einem im GG verankerren Umwelt· 
grundrecht für den Umweltschutz zu erw<!rten wäre (oben I. 2.), ist die beharrlich 

angezweifelte verfassungssysrematische Kompatibilirät eines solchen Grundrechts 
(oben I. 3-) der Hauptgrund, der dessen Einführung entgegenstehen soll. Den Kern-

,8 Vgl. S,ellungnahme de, Rdlc< V011 S,trht,tTSldlldig'" für Umweillr~g~JJ im Umwelrgu,.chtcn '974, 
Tz. 6H H.; Rl/pP (rn , 6), 40' ff.; Web"., (h . 6), 806 fL: Ule. DVBI. '97>. ~7} H.; Kltin, in: Sch"titirrl 
GO!l (Hrsg .). I'cmchr. L W. Weber (19 7-1 ),5. 6'13 H.: IU'Ht:hnmK. in: Sdml!id~r/GÖIZ (Hrsg.), Femehr. 
I. W. Weber (1 974), S. 719((.; BOIhc IKi<·m. Z.oRV 14 (197~), J)I ff. ; Steig.." (Fn, '7), '97\; Ddlma'm. 
DOV 1975. 58S fL; Kiilz, DVBt '97\ , ,89((.; L"eke (Fn . 6), 2&9[(.; Klo~pl..,., Zum Grundrtdu auf 
Umwchschutz. '978; Sming. D,yVllI. 1978. 10\ L; Mau' (Fn. '7), l87 ff.; H , Hilber. in: Umwcll und 
UOlwdtsch"tz .1, Rechtsbcgri(e, Fcmchr. L F. KIL-,o'L,k)" (1980), s. J 53 H.; R"",dJning. VVDS,RL )8 
('980), ,87 H., Benda, UPR ,,5,. l4' (l~l fl.); f>m>tfJdltr, in: IUck (Hr'g.), GrundreehLsrc(orm. ,,8\, 
S. lO! (( .;5",./1, NuR 198\. z05 ff.: Xarpen.)"S 1987. 5(.6 ((,; da,. (Fn .9), I1 ((.; Sum, NWV,BJ. 19~8. I Ü); 
Bock (Fn. ,6), S.)}j ff.; Brbnnrkc(Fn . 11), '\J Ir. I, Vgl. etwa Xlci" (rn. 18), S. 64} H.; D~lImaml (Fn. 18). \88 ff. ; Xloqjcr (Fn. 18), S. JS f. (all erdings \"or die 
W,h l gestellt: Umwch grundrceht oder S,.~,szjelb(.stimll\ung, >-eindeu,ig- Umweltgrundrcclu); R~lIscb· 
"mg (Fn. 18), '781. ; Sotll (Fn. 18). 'mbe, . 209--' r r; Rupp (Fn. 6), ~O, H.: Karpen (Fn. 9). s. 9 {f.; Seholz, in: 
Ma:mzIDiingIN eJ'wg, Grundgesetz, Kommentar (p. Lid. '996). Art. '0' Rdn. 11 . 

.t o Xh·in (Fn. ,8), S. 66 , . 

lf 
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26 punkt der nachfolgend anzustellenden Überlegungen bildet deshalb der von der 

Grundrechtskonzeption des GG abgesteckte Rahmen, in den sich jedes neu dort 
aufzunehmende Grundrecht einzupassen hätte. Diesen wgrundelegend wird geprüft, 

ob ein Umweltgrundrecht - entgegen den stcreotyp angeführten Behauptungen der 

hierzu herrschenden Ansicht - in das bestehende Ges~mts>,stem der grundreehrlich 
durch das GG verbürgten Schutzgüeer integrierbar ist." Erweist sich dies als möglich, 

spräche nicht nur aus Sicht eines effektiveren SchutZes der natürlichen Lebensgrund
lagen vieles dafür, die Aufnahme eines Umwchgrundrcchcs in das GG doch noch 
anzustreben. 

I. Die dem Grundgesetz zugrundeLiegende Grundrechtskonzeption 

Ganz im Sinne der klassischen liberalen Grundrechtskonzeption" dienen die Grund
rechee im GG prinzipiell der Abwehr staatlicher Maßnahmen. ') Um die Grundrechee 

zu optimaler rechtlicher Wirksamkeit zu bringen, sind sie in letzter Konsequenz zu 

einklagbaren subjektiven Rechten ausgebildet" Die Verfassuogsrechtsprechung und 

dic Staatsrechtslehre haben den Grundrechten zwar eine Vielzahl weiterer Funk

tionen zugewiesen. Hervorzuheben sind insbesondere ihr Schutzpflichtcn, bisweilen 
leislUngs- bzw. teilhabercchtlicher oder EinrichnJngsgar~ntien vermiue!nder Cha
rakter. Dennoch gebührt der Abwehrlunkrion im deutschen Verfassungsrecht ein

deutig dcr Vorrang. Dcswegen müßte ein im GG verankenes Umwelegrundrecht in 

erster Linic als Abwehrreehe konzipierbar sein (dazu unter 2.). Alle sonstigen Funk
eionen eines Grundrechtes trelcn lediglich ergänzend hinzu, ohne die Abwehrfunk

cion modifizieren, verdrängen oder sogar crset7.:en zu könncn." Sie bleiben jedoch 

ungeachtet dessen dem Grundrechtssystem des GG verrrautc Schutueflexe, die den 

insoweit zur Verfügung stehenden Beureeilungsrahmen der nachfolgend für das 

Umweltgrundrecht auszulotenden Syseemkompatibilirät erweitern. Aus diesem 

Grund wird zudem auf die Rolle dieser Funklionen im Hinblick auf d:ls hier in 

Rede SIehende Grundrecht eingegangen (dazu unter ) .-5.). 

2. Umweltgrundrecbt als Abwehrrecht 

Abwehrrecllle schützen Bereiche der privaten Selbstbestimmung des Einzelnen und 

schirmen sie ab gegen das Eindringen der öffentlichen Gewalt.'6 Sie weisen trotz ihrer 

unterschiedlichen sprachlichen Fassung hinsichtlich der sachlichen Gewährleistung 

im wesentlichen einheitliche formale Strukturen auf. Diese sind denkbar einfach 

zugeschnitten auf ein einziges Gegenüber: auf den staatlichen Eingriff, der - beträf~ 
er das Umwehgrundrecht - entsprechend zu steuern, zu kanalisieren und zu m!ißigen 

wäre. 

Die Abwehrrechte lassen sich auf wenige gemeinsame Grundelernente zurückführen, 

~, Vgl. zu dieser V()r~u .. t1~ung 5cholz (Fn. '9), Art. 10. GG. Rdn. '} . 
u Dnu CIIv. Schlil1k. EuGRZ 1984.417 fI. 
'3 Vgl. 2.8. die sc.,ndlgo Rc<:htsprechullß des nVedG, insbesondere Ur,eil vom. S. J. '9S8. E 7, '98 ('04): 

Beschl. Vom} I. 10_ '9S4, E 68, (9) (!O\). 
14 Is~nscr, in: d,n.lKiyrhhof, I'bndbuch Je> S".,sr«ht.<, ßd. V. , 99', §, 11 Rdn. l'. 
'l B'irkell{oydc, NJW '974. JP9 (1\Joff., 'IJ7f.); Ouc"biih!, NJW '976,1100 (,,0;. 2107): Mcy',-', , 

Ve<"'An:h 73 ('98,), ,0J {f.; I,rnsa (fn. '4)' ~"I Rdn. 1 1 m.w.N. 
,6 Isc",,, (Fn. !4), S '" Rdn. 1. 
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die zwingend auch auf ein in das GG einzuführendes Umweltgrundrecht übertragbar 
sein müßten: Das sind die mil dem Grundrecht angesprochenen Subjekte (a.). dessen 
Schutzbereich17 (b .), der Eingriff in den Schutzbereich (c.) sowie die mögliche 
Rechtfertigung des Eingriffs (d.). 

d. Grundrechtssubjekte 

PrinzipieU kann jede staatsangehörige oder ausländische natürliche oder inländische 
juristische Person, die der deutschen Staarsgewalt in ihren unterschiedlichen Erschei
nungen unterworfen iSl, grundrechrsberechtigt sein . Dies gill auch im Hinblick auf 
den Schutz der nanirlichen Lebensgrundlagen. Diesen indes - ganz im Sinne öko

zentrisch ausgerichleter Schutzvol>tellungen - eigene Grundrecluspositionen zuzu
billigen. liefe den Vorstellungen vom Grundrechl als einem personenabhängIgen 
Abwehrrechl zuwider. Grundrechtsverpflichtet ist prinzipiell jeder - hier der auf 
die Nalurressourcen einwirkende - Hoheitsträger. 

b. Schutz bereich 

Der sachliche Inhalt und Umfang des Grundrechtsschutzes ergibc sich aus dem 
Schulzhereich. Er bezeichnet den verfassungsrechtlich ausgegrenzten Sektor der 
Lebenswirklichkeit, der dem staatlichen Eingriff verschlossen oder jedenfalls nur 

nach bestimmten verfassungsrechdichen Kaulelen zugänglich isl.'s In ihm sind das 
Schutzgut und die potentielle Reichweite des Grundrechtsschutzes umschrieben. 
Das Schutzgul wäre in unserem Falle die "Umwelt« bzw. die »nati.irlichen Lebcns

grundlagen« des Menschen. Beide Bezeichnungen lassen sich synonym verwenden 
und vereinen in sich die gesamle natürliche, die Basis des menschlichen Lebens 
bildende Umgebung, auch wenn amhropogene Einwirkungen sie mitclerweilc er
heblich verändert haben. Erfaßt werden die U mwcltmedien Luft, Wasser und Boden 

sowie Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen, einschließlich 
der Wechselwirkungen.'9 Diese Grundlagen müssen im konkreten Fall für ein physio
logisch gesundes menschliches Dasein nocwendig sein. Da.s impliziert auch das von 
einer unbeeimrächtigren Naturlandschaft vermiltelte posilive Lebensgefühl des Men
schen)O, welches durch negative landschaftsästhelische Einflüsse (z.B. Verunstaltun
gen von bislang unberühnen Naturräumen) mitunter empfindlich gestört werden 

kann. 
Hinter der potentiellen Reichweite des Grundrechtsschurzes verbirgt sich das Aus
maß der zu schützenden, d. h. zu bewahrenden und gegebenenfalls wiederherzustel
lenden, natürlichen Lebensgrundlagen des Einzelnen. Für die Bestimmung des Aus
maßes ist selbstverständlich die unverzich[bare Inanspruchnahme dcr ökologischen 

Ressourcen durch den Menschen in der Induslriegcscllschaft zugrundezulegen . Die
ser (ge)braucht .. seine« Umwelt als Potc-ntial für Produktion, Konsum und Regenera
tion sowie als Minel zur Aufnahme von Abprodukten aller Art. Ohne Umwelt
belastungen in einem gewissen Umfange ist die Bewahrung der bestehenden Gesell
schaftsstntktur und der mit ihr verbundenen Lebensformen letztlich genauso wenig 
moglich, wie umgekehrt die ErhalLUng der Gebrauchsfähigkeit der Umwelt für alle 
Menschen (über)lebenswichtig bleibt. So gesehen verfolgen Beeinträchtigung und 

' 7 Bisweilen .uch 01, GruuJr,·chlSlatbestand bC7.cichnet. 
,8 Lü/J/Jr-Wolff. Die GrunJrtchlc ,1, Eingriffs"bwc.hrreo htc. 1988, S. ~6; Sthwabc, Probleme der Grund· 

rechudogmllLk. 1977, S. I P {. 
19 J.zr4H. in: dt".lPieTOth. Grundgesct>. 4. Au{] .. '997. An. ,oa Rdn. ,. 
JO Vgl. BVcrwG, ~cs"hl. vom I}. 4. 1991. NJW '99\. >6~S (.649)· 

oll 
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~8 Schutz der Nalurressourcen nicht selten in gleichem Maße dem Einzelnen wie der 
Gesamtheir dienende Ziele. Für die LU bestimmende Reichweite des von dem Um
wehgrundrecht ausgehenden Schurzes kommt es somir entscheidend darauf an. der 
Verfolgung umweltrelevamer Nutzungsioteressen hinreichend Freiraum zu belassen, 
ohne dadurch die von jedem Menschen benörigten ökologischen Gnmdlagen dau
erhaft unbrauchbar zu machen oder sie zu zersrören. Die vom Schutzbereich des 
Grundrech[es erfaßten Umweltgüter wären deshalb nur dann als berührr anzusehen. 
sofern zumindest zu erwanen stünde, daß sie dem Menschen in der von ihm be
nötigten Weise künftig in nicht mehr ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 
Anders formulien, eine Becroffenheir des SchuLZbereichs würde immer ersr vorlie
gen, wenn eine Umwelteinwirkung die nachh:lltige Nl1lzbarkeit von Narurressour
ccn in Frage stellre. Dies berräfe bei einer anthropogenen Belasrung erneuerbarer 
Umwelrgüter - wie dem Wasser - den Fall. daß deren baldige Erholung bzw. Wie
derhersrellung aus sich selbst heraus nicht mehr möglich ist. Der Umgang mie niche 
oder nur begrenzt regenerativen Umwcltgütcrn - wie dem Boden - tangierte den 
Schurzoereich. sobald dabei das Maß des Unvermeidlichen bzw. der jeweils größt
möglichen Ressourcenschonung Liberschritten wird, ohne daß effektive Ausgleichs
oder Ersatzmaßnahmen getroUen werden (können). Hierms wird deutlich, daß ein 
solches Grundrecht in seiner inhaltlichen Reichweite jedenfalls über den Schurz der 
absolut notwendigen Lebensvorausserz.ungen im Sinne eines irgendwie zu gewähr
leistenden ökologischen Exisrenzminimums für den Einzelnen weit hinausginge. 
Des weiteren bedarf der Kreis derer, die durch das Umweltgrundrecht als Betroffene 

der 5caadicherseirs herbeigefiihrten Umweltbeeioträehtigungen anzuerkennen wä
ren, einer hinreichenden Konkrelisicrung. Denn es wäre sinnwidrig und zudem kaum 
praktikabel, wenn etwa ein in Bayern beheimateter und sich ständig dorr aufhalrender 
Mensch zum Schutz des für ihn fernab gelegenen Wattenmeeres cigene Rechte geltend 
machen dürfte. Um Wildwüchsen dieser Art einen Riegel vorzuschieben. müßte die 

Trägerschaf( für das Umwelcgrundrecht in qualifizierter und zugleich individuali
sierter Weise an schutzwürdige Interessen von Einzelpersonen geknüpfl werden 

können. Deshalb kann Gegenstand der Einführung eines Umweltgrundrechtcs 
auch nur die Bewahrung oder Wiederherstellung der (ür das eigene Leben wichtigen 
natürlichen Grundlagen sein. Eine dahingehende Eingrenzung hätte sich in erster 
linie an Kriterien wie der An der Umweltbd:lsrung. der räumlich ausgerichteten 
Zuordnung der Umweltbeeilllräehtiguilg und/oder der besonderen EingriHsinten
sität bzw. -qualität im Vergleich zu anderen Menschen auszurichten . Als ein insoweit 
geeigneter Anknüpfungspunkt könme die räumlich ausgerichtete Zuordnung der 
Umweltbeeil)träehtigung dienen, so daß beispielsweise an einen Schutz der natur/i
ehen Lebensgrundlagen des Menschen in der fitr ihn den Schwerpunkt de-r Lebens
beziehungen bildenden näheren Umgehung zu denken wäre. Die nähere Umgebung 
ließe sich durch Inhaltsbestimmungen entweder unmittelbar von Verfassungs wegen 

oder mittelbar durch einen konstitutionell verankerten Regelungsvorbehalt nach 
einfachgesetzlicher Maßgabe inhaltlich weiter präzisieren. So bestünde eewa die 
Möglichkeit, den Kreis der dadurch bestimmbaren Grundrechtsinhaber an eine 
n"ch (einwohner)mclderechtlichen Maßstäben zu bemessende MindesraufeOlhalts
dauer (z.B. von einem Momr) vor On zu knüpfen. Dem jeweiligen Wohnort bme 
auf diese Weise eine zentrale Rolle für die abschließend zu defil1ierende nähere 
Umgebung LU. Ob man diese dann an Verwa!rungsgrenzcn (z.B. die des landkreises, 
in dem sich der Wohnort befindet, bzw. der kreisfreien Stadt., in der der Einzelne 
melderechdich wohnhaft ist) orientiert fesrlegrc oder tlber einen nach Kilometern 
fixierten .. Betroffenheirsradius« um den Wohnort herum determinierte. bliebe durch

aus diskussionswürdig. 
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c. Eingriff 

Während sich im Schutzbereich schulzwürdige Belange des Grundrechrsträgers 
verkörpern, realisieren sich bei einem Eingri{f in den Sehutzbereich hoheidich ar
tikuliene gegenläufige Inceressen der Allgemeinheit oder eines Driuen.l' Nach dem 
heuee herrschenden Verständnis ise umer Eingriff jede niche unerhebliche Einwirkung 
des Staates in ein grundrechtliehes Sehutzgut gegen den Willen des Grundrechtsträ
gers zu verstehen.)' 

Aufgrund dessen werden neben obrigkeiclichen aueh schlichehoheitliche, verwal
tungsprivatrechrliche und erwcrbswirtschafrliche Handlungen von Hoheitsträgern 
erfaßt; neben rechrsförmlichen Akten auch Realakte; neben den von der Staatsgewalt 

ausgehenden finalen Einwirkungen auf das Schurzgur auch ungewollre Wirkungen 
und objektiv verursachte (Neben-)Folgen; neben unmittelbaren auch mittelbar ver
ursachte Beeinträchtigungen des grundrechdichen Schutzgutes. lJ Im Ergebnis iSlder 
solchermaßen expandierte moderne Eingri((statbestand damit auf ein sehr weites 
Spektrum staatlicher Ingerenzen anwendbar. 
Dieser ausgedehnre Eingriffsbegriff erlangt hier nicht zulerzt deshalb Bedeutung, 
weil Beeinträchtigungen und daraus entstehende Nachteile fur die natürlichen Le

bensgrundlagen oftmals eine immediate Konsequenz nicht hoheitlichen, sondern 
privaten Handelns sind, Man denke etwa an Verhaltensweisen der Betrciber indu
strieller Anb.gen, der Autofahrer, der Verbraucher oder der Transporteure gifLiger 
und sonstiger Stoffe. Wird jedoeh berücksichtigt, daß vielen der für die UmweIr 
bedeutsamen naehtciligen Einwirkungen hoheirliche Gestatlungen zugrundeliegen, 
stellen sich die dadurch mittelbar (mit)verursachte.n Schädigungen a.n Schmzgiitern 
Dritter als (staatliche) Grundrechtseingriffe dar. H Aber auch wenn gestartungsbe
dürftiges umwelrschädliches Verhalten rechtswidrigerweise ohne enrsprechende be
hördliche Zulassung erfolgte, griffen die Mechanismen des Abwehrrechtes ein. In 

diesem Falle geschähe der unzulässige Umwelteingriff durch ein pOichtwidriges 
Nic\ueinschreiten der Behörden, der einen Anspruch des Einzelnen auf behördliche 
Abhilfe begründete. Entsprechendes würde don gelten, wo nicht gestattungsbedürf
tiges, ökologisch schädliches Verhalten - etwa als Folge des Betriebes nicht genehmi
gungsbedürftiger Anlagen - abgewehrt werden soll. 
Insofern bleibe zu konstatieren, daß dem Einzelnen gegen privat initiierte Umwelt
beeinträchtigungen durchaus ein direkter Grundrechtsschutz zustehen kann. Dieser 
sich dann freilich gegen den Träger öffendichcr Gewalt richtende Anspruch bewirkte 
einen Austausch des primären Konfliktgegners. Zu dem eigentlich nur zivilrechcli
ehen Abwehranspruch gegen den die Belastung unmittelbar verursachenden Privaren 
gesellte sich ein grundreehrlich legitimierter Anspruch gegen den Staat als im Vorfeld 
der Beeinträchtigung ve(amwonlichen Milakteur. 
Grundrechte finden zwar wegen ihres ausschließlich gegen Hoheitsrräger gerichteren 
Defensiv-Charakters nach absolut herrschender Ansicht im Verhältnis von Privaten 
zueinander keine unmittelbare Anwendung. ll In Anbetracht des zuvor Ausgcführlen 

}I l<ensu (Fn.14), ~ 111 Rd~. ~4. 
}1 fun1«' (Fn. l~). § 1 I I Rdn. 19. 
H Vg! dnu luch J"'ns~f (Fn.,oj), § 11I Rdn.6}. 
14 BVer",G, Ur'. vom ,6. }. 1976. E \0. lS, (,8611.); ScI''Wdbc (l"'n.18), S. ''1 H. - Des wei,eren be.1I ,n",ll 

d,cscr KOl\.rruk,;on auch eine unmiuclbMc Iktroffcnhcu des Uronen durch hoheuIJclu5 Ji:r"Jcln ~n
genommen werden, weil ihm durch die behördliche Eneilung d.r GCSlmung sl."lichcrseits eln~ Du!
dung>pflich, für UOlwdtbclaslungcn auferlegt wi rd (vgl. insowci, >ueh Mll rtum·k, NVWL 1986,6, J H.; 
du,., \X!uV 1986. J 79 (204» . Auch eine Abkoppclung von don grundrechtlichen Abwchranspruchen hin 
zu, Berufung aul Schll!zanspruchc, ,.ne sie ctw. da! BVerrG, BeschL vom 20. u. '979. E 5.\, JO (17) und 
vom 14. L '981, F. 16, 51 (n) vornommc, isr ver"'c, bar. 

3\ Allenfall< mittelbar< Dri,nvirkung (vgl. d.1ZU et\vo BV"rfG, Un. vom t S. I. 191&, E 7, 198 ('04 ff.); Uno 
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JO erscheint die Drietwirkungsproblematik für ein in das GG einzuführendes U mwelt
grundrecht jedoch eher als »$cheinproblem«; z.umindest aber ist sie kein - wie immer 
wieder behaupte! - ernschaft die Wirkung eines Umweltgrundrechtes minderndes 
Hindernis. 
Für die Qualifikation eines konkreten hoheitlichen Verhaltens als Eingriff bleiben im 
übrigen die allgemein für alle Grundrechte gleichermaßen geltenden Maßstäbe zu 
beachren. Danach stellen bloße Grundrechtsbelästigungen dem Einzelnen ohne 
weiteres z.umutbare B:lgatcllbeeinträchrigungen dar, die schon von vornherein nicht 
als Grundrechcseingnffe gel!enY UmweltbelastUngen unrerhalb der Schwelle zur 
Gefährdung der nachhaltigen Nutwngsfähigkeit von Naturrcssourcen werden sogar 
nicht einmal den Schut;:;bereich eines Umwdtgrundrechtes (oben 11. .1..b.) tangieren 
können. Allerdings wird diese Schwelle nicht immer leicht auszumachen sein. Den
noch gibt es insoweit einige durchaus brauchbare Indikatoren, wie beispielsweise die 
Wichtigkeit des Schutzgutcs. dessen Qualität und Empfindlichkeir. die Intensität der 
diesem drohenden Gefahr sowie in gewissem Umfange auch die soziale Adäquanz . 
Insgesamt reduziert sich somit die Zahl der vom Einzelnen wehrlos hinzunehmenden 
hohcidichen bzw. boheitlich mitverursachten Eingriffe in die Umwelt betdchtlich. 
Allerdings sind auch durch ein U mwelrgrundrechr negative Summationseffekte - das 
sind die für sich genommen vielfach unbedeutenden Einzelbelasrungen. die in Summe 
betrachter zu erheblich.en Umwelrschädigungen führen - schwer erfaßbar. Zur Ab
wehr von jenseits der deutschen St~atsgrenzcn herrührenden Immissionen wird sich 
ein solches Grundrecht ebenfalls nur äußersl begrenzt eignen. Das Abwehrbegefu-en 
des Grundrechtsinhabers könnte sich im Hinblick darauf allenfalls gegen die bundes
deUl5chen Vcrantworcungsträger richten. Von ihnen dürfte er indes lediglich verlan
gen, daß sie in den emittierenden Staaten mit geeigneten politischen Mitteln darauf 

hinwirktcn. damit auf deutsches Territorium übergreifende umweltschädigendc 
Handlungsweisen unterblieben. Die Festlegung des dazu geeigneten Mittels bliebe 
aber den politisch verantwortlich Handelnden überlassen . 

d. Rechtfertigung des Eingriffs 

Der Grundrechtseingriff bedeutet nieht notwendig einen Grundreehrsversroß. Er ist 
gleichwohl absolut unzulässig, sobald mit ihm der grundrechrliche Wesensgehalt 
berührr wird (An. 19 Abs. l GG). Das betrifft bei einem zu staruierenden Umwelt
grundrecht jedenfalls solche Umwelteingriffe, die - abstrakt betrachtet - zu einem 
unersetzbaren Verlust des Bestandes an den für ein (nach physiologischen Kriterien 

zu beurteilendes) gesundes mcnschl iches Leben u n bed i ngt norwend i gen N:lt urgütern 
führen . Diese Naturgüler sind unantastbar. 
Die Rechtfertigung des Eingriffs hängt ansonsten von der Struktur des berroffenen 

Grundrechts ab. Für die Ausgestaltung des Umwelrgrundreehts ist des~alb von 
Relevanz. ob es ohne Eingriffsvorbehalt bleibt oder mit einem solchen versehen 
wird. 
Ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht wäre eingriHsresistcnt l7, so daß jeder 
Erlaß einfachgesetzlieher EingriHsnonnen bzw. von zu Eingriffen ermächtigenden 
einfachgesetzlichen Vorschriften zu unterbleiben hätte . Das Umweltgrundreclu un
terläge diesenfalls nur den Begrenzungen. die ihm durch den eigenen Schutzbereich 

vom '5. r. 19\ ~, E 7. 2 ) O (l)J f.); llt"hl. \'Ol;l 2). 4. 1986. E lj, z61 (269); Diir'g, ,n: Maun2lDiiriglHcr2og, 
GrundgcSe!7, Kommenllr. An . I Rdn_, 17 fr.; v_ Miinrh, in: d<.-.. IKm' ig. Grundgesetz, 4. Au/I., '992. 
Vorb. Art. J "9 Rdn . ) 1 1. : ~r"r{k. JuS '98!. 1)7 (143 /1.». 

36 So zutreffend: Kloepfer (Fn. 1 S). S. lOi.: f'ltrOlhIS(hl",k. Grundrechr., I, . Aull., '999. Rdn. 4S . 
; 7 Vgl. J"",a (Fn.14), § 11 r Rdn. 69. 
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(»grundrechtsimmaneme Schranken«) sowie durch andere, ebenfalls verf<lSsungsmä
ßig geschürzte Rechrsgütcr gesetZ[ werden (»ver(assungsimtnanente Schranken" ).J8 

Demgegenuber wäre das mit einem Geserzesvorbehah ausgestattete Umwehgrund
recht fur Eingriffe in den Schutzbereich offen. Für dicse sind die allgemein geltenden 
formellen wie materiellen Zulässigkeitskautelen maßgeblich. $0 mussen finale Ein
griffe in formeller Hinsicht jedenfalls dem Gesetzesvorbehalt genügen, Grundrechrs
beschränkende Gesetze unterliegen dem Verbot der bloßen EinzelfaJlrcgelung und 
dem Zitiergcbot (An. 19 Abs. [ GG). Materiell-rechtlich bleibt jeder Eingriff stets am 

Übermaßverbot zu messen. Insoweit hat zu gelten: Je wichtiger das betroffene 
Umweltgut als Lebensgrundlage des Menschen ist und je weniger die potentielle 
Schädigung reversibel ist, desIQ geringer darf die noch zu rechtfertigende EingriHs
intensität sein. Wenn es um Umweltgütcr geht, ohne die menschliches Leben auf 
Dauer nicht oder nicht ohne eine Häufung schwerwiegender Krankheiten möglich 
ist, reicht daher schon eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit der Zerstörung dieses 
Umweltgutes aus, um subjektive Abwehransprüche auszulösen. 
Allerdings erzeugte ein durch private Dritte vermittelter staatlicher Eingriff (z.B. die 
Eneilung einer Genehmigung) in die eingriffsoHen ausgestalteten, grundrechtlich 
geschützten nafÜrlichen Lebensgrundlagen eine komplizierte Grundrecbtsgemenge
lage. Hier wäre nämlich der dem staatlichen Verhalten zurechenbare mittelbare 
Eingriffsakt seinem Wesen nach zugleich ein Tcil der Grundrechtsverwirklichung 
des privaten Dritten. Deshalb käme es in solchen Fällen regelmäßig zu Kollisionen 
zwischen dem subjektiven Recht des durch die Umwclteinwirkungcn in »seinem« 
Umweltgrundrechl Betroffenen und den durch die Art. 2 Ahs, I, 12 Abs.1 und [4 

Ahs, 1 GG gewährleisteten Grundrechten des zivilen Umwcltbceinträchtigers, Dies 
veranschaulicht exemplarisch die behördlich zu Treffende Entscheidung übcr die 

Zulassung einer großvolumigen Grundwasserenenahme zu gewerblichen Zwecken, 
welche die Auslrocknung eines u, a. der Naherholung Dri((er dienenden Feucht
gebietcs zur Folge haben kann. Der Entnehmende wird durch die Versagung oder 
Beschränkung einer die Grundwasserförderung zulassenden wasse(rechtlichen Er
laubnis oder Bewilligung (§§ 7, 8 WHG) ebenso in einer grundrechtlich geschlitzten 
Position berührt (z.B. Berufsfreiheit i.S.d. An. 12 Abs. 1 GG, Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb i.S.d. Art. 14 Abs. I Satz J GG) wie umgekehrt die 
durch die Auswirkungen der gestarteten Förderung negativ in "jhren. Naturressour
cen Betroffenen. Das hier hervortretende Konfliktpotencial zwischen höchst unter
schiedlichen Grundrechten ließe sich jcdoch einzelfallbezogen im Wege einer Rechts
güterabwägung bereinigen. In diesem Rahmen müßten die konfligierenden verfas
sungsrechclichen Positionen gegeneinander abgewogen lind zum schonendsten 
Ausgleich gebracht werden. Angesichts dieses KonfIikrlösungsmechanismus dürften 
die hier zweifelsfrei zutage trerenden Schwierigkeiten indes kaum ein ausreichcndes 
Argument für die Ablehnung der Einführung eines (mir Eingriffsvorbehalr verse
henen) Umweltgrundrechtes in das GG darstellen. 
Soweit der Eingriff rechtswidrig ist, hat der davon betroffene Grundrechtsrräger 
einen negawrlschen Rechtsanspruch gegen den ihn beeinrrächligenden Hoheitstriiger 
auf Unterlassung oder auf Beseitigung. Gegcbenenfalls besteht ein Anspruch auf 
Ersatzleisrung oder auf Folgenbeseiligung. l ? Hält der Eingriff in die naeurlichen 
Lebensgrundlagen dagegen den verfassungsrechtlichen Anforderungen srand, muß 
der Inhaber des Umweltgrundrechtes diesen dulden. 

3S Allgemein dazu Hesse (Fn. 4). Rdn. JOS 11. 
}9 Vgl. ~rw, BVerwG, Un.. vom '9.4. ,,88, NJW 19S5. ~396rf,; Uno vom '9. L '989, NJW '989, '~9' r(.; 

H~intun, VerwA.rch 8, (1990), j}l (53S f.); L4.lIbingcr, VerwAreh 80 ('989), ,6, (191f.). 

]1 
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J1 J. Umweltgrundrecht und grundrechtliche SchutzpJlichun 

Grundrechte beinhaleen für den Einzelnen neben Abwehrrechten gegen Beeinträch
tigungen seitens der öffentlichen Hand auch Schutzpflichtcn für den Staat. Diese 
resulüeren aus einer objekriv-rechdichen Wertemscheidung der Verfassung für die 
von ihr umrissene und für alle Lebensbereiche geltende Rechtsordnung. Als solcher
maßen vcrankcne Rechtsprinzipic.n bilden die Grundrechte verbindliche Handlungs

maßsräbe für Legislative, Exekueive und Judikativc.'o Sie erzeugen Richtlinien und 
Impulse für die Staatsgewalt in Form von positiven Handlungspflichten.<l Inhaltlich 
ersrrecken sich diese Verpflichcungen darauf, alles zu run, um Grundrechte zu ver
wirklichen. 41 Auch im Falle der Einführung eines Umwelcgrundrechts in das GG 
hälte der Sl.lar sich somit aktiv schützend und fördernd vor die vom Grundrechts
schutz erflßten natürlichen Lebensgrundlagen zu stellen.<) Allerdings besteht nach 

Ansicht des Bundesverfassungsgerichts .... ein Anspruch des Einzelnen auf hoheitli
ches Tatigwerdcn nur bei evidenten Verletzungen der in den Grundrechten ver
körperten Wertemscheidungen. Da solche Verletzungen nach Verursachung, Inten

sität und Wahrscheinlichkeit der drohenden Beeinträchtigung von Umwelrgütern für 
die staatliche Gewalt aber selten so eindeutig abschätzhar sind, dürften allein aus der 
staatlichen Schutzpflich! abgeleitete Ansprüche des betroffenen Grundrechtsinha

bers wohl die Ausnahme bilden. Im Hinblick auf ihren materiellen Wert weisen diese 
ansonsten nur objekliv-rechtlichen Schutzpflichten in Zielsetzung und Strukrur 
deurliche Parallelen LU den StaatszielbesLimmungen auf.·! 

4, Umweltgrundrecht als Leistungsrecht 

Das Umweltgrundrecht würde zwangsläufig auch einen Icisrungsrechtlichen Ein

schlag haben. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Einstehenspflicht des Staates für 
die nachldrige Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen. Um diese dauerhaft zu 
gew:ihrleiscen, können aktive Vorkehrungen seieens der öffentlichen Hand erforder
lich sein:6 

Voraussetzung dafür ise allerdings zunachst. daß der Staat in der Lilge wäre, über die 
notwendigen Umweltgürer zu verfügen. Er müßte sie entweder selbst bereitstellen 
oder zumindest für ihre Bereitstellung durch private Dritce sorgen. Gegenwärrig sind 
zwar viele Umweltelemente weitgehend »freie« oder Privaten gehörende Güter. 
Dennoch werden die dazu zählenden natürlichen Lebensgrundlagen deswegen nicht 
vollends der staatlichen Vedügungsgew:llr enrwgen. Ungeachtet der Nichtinhaber

schaft der Naturressourcen fungiert der Slaat nämlich - entsprechend seinem aus 
Are 20a GG resultierenden Schutzauftrag - als Treuhänder (ür alle, auf den Schurz der 
nariirhchen Lebensgrundlagen durch die öffefllliche Hand angewiesenen Personen. 
Soweit ein im Privateigenlum stehendes UmweltgUl betroffen ist, wird die Verfü
gungsgewalt darüber indes durch die Grundrechte Dritter, etwa durch die Eigen

rumsgarantie des Art . J 4 GG. begrenzt . 

40 Vgl. 8 VenG. Btschl. vom 8.8. '978. E. 49. 89 ('4'); Beschl. vom 10. ". '979. E. SJ. )0 (S7); Beschl. vom 
' 4· 1.1981 , E j6, \4 (n); Bcs.:hl. vom '4.9. '98). NJW '98).19)' ('9>'); ßGH. Ur!. '·om ,0 . 1> . ,,87. 
NIW 'Q~8, 478 (48 I ). 

41 '11. Mimch (fn . J \). Vorb, Art. I· '9 RJn. ". 

4' Hm~. EuGRZ '978.4'7 (4)). 
4) O"'·nbiihJ, in : Bi,buf];" Gtsprachc.J:thrbuch '9~l. ' 98). S \ (u); Kdrpen (Fn .9), S. '4 . 
44 Beschl. vom '4.9.198), NJW "SJ. '9J' L 
4\ floppt/Deck"" "" •. Umwcl"""ht. '9&9. § 4 RlIn·57 
46 Vgl. duu SmdJe .. , DÖV J97R. IS, (189). 
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Immer wieder erhobene Bedenken, der Staat stoße im Falle einer dem Einzelnen 

gegenüber obliegenden Einstehenspflieht für die Nutzbarkeit der natürlichen Res
sourcen leicht an die Grenze seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, klingen vorder
gründig einleuchtend, greifen bei näherer Betrachtung aber zu kurz: Vielfach werden 
sich die entstehenden Kosten bereils unter Anwendung des Verursacherprinzips auf 
den Verursacher überwälzen lassen. Insoweit bleiben die von der offentliehen Hand 
beanspruchten Ansrrengungen im Ergebnis kostenneutralY Nur für die Fälle, in 
denen notwendigerweise das Gemeinlastprinzip zur Anwendung kommt, erhält der 
Hinweis auf unkalkulierb~re finanzielle Folgen Substanz. Das betrifft in erster Linie 
-öffentliche« Altlasten (z.B. ehemalige militärische Liegenschaften oder Abfalldepo
nien) und Altlasten Privater, bei denen kein leisrungsfähiger Verant wortlicher (mehr) 
greifbar ist, sowie Naturgüter (L.B. Wälder, Moorlandschaften), deren Erhahung den 

Einsatz öffentlicher Mirtel (1..B. Finanzierungshilfen) erfordert. Doch lassen sich 
auch diese Bedenken erheblich relarivieren. So will die Verfassung mit ihren Positi
vierungen die St~atsmacht jedenfalls nicht zu unmöglichen Leisrungen verpflichten. 
Das Bundesverfassungsgericht4 ! betOn! in seinem" Numerus-clausus-Urteil«, daß 
das, was der Grundrechlsinhaber an Leistungen (bzw. Teilhabe) beanspruchen könne, 
unter dem »Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftiger
weise von der Gesellschaft beanspruchen kann«, steht. Fordenlngen bis an den Rand 
der Zahlungs- und Handlungsunfähigkeit des Staates sind demnach ausgeschlossen. 
Mit Blick auf die Einstehenspflicht der öffentlichen Hand bedeutete dies, hier könnte 
vom Inhaber des Umweltgrundrechles unabhängig von konkreten Gefährdungen 
seiner Schulzgiiter Leben, Gesundheit und Eigenrum - freilich nur nach M:lßgabe des 

soeben Ausgeführten - auch die Beseitigung bestehender oder die Abwendung 

drohender Beeinträchtigungen der natürlichen Lebensgrundlagen beansprucht wer
den. 
üb sich aus dem Umweltgrundrecht überdies ein Anspruch gegen den Staat auf 
Einräumung subjektiver Landschahsbetrewngsrechte herleiten ließe, läßt sich pau
schal nicht bcamworren. Denn der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen kann es 
gelegenclich geradezu erfordern, daß ihre Zugänglichmachung verhindert wird . 
Daß eine solche Leistungskomponente zur Vollziehbarkeie u.U . erst noch der ein

fachgesetzlichen Ausformung, gegebenenfalls zusätzlich der gerichtlichen Konkre
tisierung bedürfte. hinden die Einführung des Umweltgrundrechtes entgegen anders 
lautender Behauptungen nicht. Auch der aus An. I Abs. I und 1 Abs.l sowie An. 2 

Abs. I GG i.v.m. dem Sozialstaatsprinzip abgeleitete Anspruch auf Sicherung des 
Existenzminimums durch Fürsorge (»Sozialh.ilfe«)·9 oder der aus An. 7 Abs. 4 GG 

herausfiltrierte Anspruch privater Ersarzschulen auf staatliche FörderungSO bedarf 
und erfährt derartige Präzisierungen. 

5, Umweltgrundrecht als Einrjchlungsgarantie 

Grundrechte können schließlich auch auf die Gewährleisrung bestimmter Einrich
rungen zielen.!' Diese Einrichtungsgarantien wirken vornehmlich konservierend und 

47 M/lHWi~k, in: lunuc/Kirchhof (t-Irsg.). H.ndbuch des Su.tsr<:<:hrs. Bd. V, '99J, § J " Rdn. ~41. 
48 Un. vom 18·7· ' 97 '. E H . JOJ ÜB)· 
49 Scot( vieler Diirig (Fn. 19). An. , Rdn . 43 . Ar!. > Ab,. Jl RJn. ,6 r. 
\0 BVcrfG. Un. vom 8. 4. '987, E 7\. 40 (62 H.). 
S' M~urrt. D"utsch~s St:Ul.Srcch,. ' 4· Aufl .• '9&', S. "0. 

JJ 
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J4 sichern so gesehen das einmal Erreichte. l ' Der Grundrechtekatalog des GG schützt 
auf diese Weise beispielsweise die Ehe und Familie (An. 6 Abs. I), den Re!igions
unterricht (Arr. 7 Abs.3) oder das Eigentum und das ErbrcclH (An. 14 Abs. I). 
Systematisch hier anzusideln wäre z.B. die dem Umweltgmndrecht zu entnehmende 
»Kernbestandsgarantie" für das geltende Umweltrecht (oben I. 2.). 

1Il. Fazit 

Zusammenfassend bleibt somit zu resümieren, daß die Einführung eines Umwelt
grundrechtes in das GG nicht nur zu einer spürbaren Stärkung des rechtlichen 
Umweltschutzes führen würde, sondern überdies kompatibel mit der bestehenden 
GrundrechtSsystemacik wäre. Auch die damit untrennbar einhergehende Prakrika
bilitär eines Umwelrgrundrechres ließe sich durchaus sicherstellen. Maßgeblich bliebe 
insoweit allein die inhaltliche Ausgestaltung, die dieses Grundrecht erhielte. Freilich 
vermag ein Umwdrgrundrecht nicht alle umweltschutzrechdicnen Probleme zu 

lösen. Es kann insbesondere nichr das sich im wesentlichen subkonsliwrionell voll
ziehende Umweltschutuecht ersetzen, es jedoch komplementieren. Auch ist es dem 
Inhaber dieses Grundrechtes damit nicht möglich, den von jenseirs der deutschen 
Grenzen oder aus bloßen Summationseffekten herrührenden Umweltbelastungen 
wirksam entgegenzutreten. Dennoch würde ein solches Grundrecht dem bislang eher 
»zahnlosen« materiellen Umweleverfassungsrecht des GG immerhin ein gebrauchs
taugliches Gebiß verleihen. 

Manfred Baldus/Michael Soine (Hrsg.) 

Rechtsprobleme der internationalen 
polizeilichen Zusammenarbeit 

Seil Anfang der neunziger Jahre hat die internationale polizeiliche ZusammenMbeit sIe-
Hg und in einem bisher nicht gekannten Ausmaß an Bedeutung gewonnen (»Schengell«, 
»Europo1<'). Dieser Zuwachs grenzüberschreitender Kooperation hat eine Vielzahl zum 
Teil neuartiger und auch kompliziener Fragen d.:s Völker- und Europarechts <;owie des 
nmionalen Vcrfas.<; ungs- und Verwalt ungsrechg aufgeworfen. deren jurislische 
Diskus~ion noch im Anfangsstadium steckt. 
Der Band vereinigt Referate einer Tagung, die an der Polizei-FlJhrungsakademie in 
MÜMtCr stattfand und die Thematik sowohl aus Sicht der Praxis wie auch !lUS wissen-
.<;chaftlicher Pcrspeklivc behalldelle. In ihrer Summe liefern die Beilräge einen informa-
tiven Überblick über die FOlie der neu enlstandenen Rechtsrragen und der möglichen 
Lösungsans~tze. 

Der Band richtct sich gleichermaßen an dIe poli7..eilichc Praxi .~ wie an eine wissen-
schafIlieh interessierte Le.<;ef$chafl. 

Die Autoren sind hochrangige Vemeler aus Polizei und Ministerien sowie renommiwe 
Recll(swis~en~cha ftler. 
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